
Dieser institutionelle Mechanismus stellt 
ein bewährtes Verfahren dar, da die von 
den Gewerkschaften bestellten 
Fachleute direkt in den 
Regulierungsprozess eingebunden sind. 
Durch ihre Beteiligung fließen die 
Perspektiven der Beschäftigten in die 
Sicherheitsnormen ein – dies führt zu 
wirksameren Richtlinien und einer 
konsequenteren Umsetzung.

 KOMMISSION FÜR 
BERGBAUSICHERHEIT

Wirkungsbereich: Spanien

Interessenträger: Gewerkschaften, 
Arbeitgeberverbände, Bergbaubehörden, 
technische Sachverständige

Hauptziel: Einrichtung einer ständigen technischen 
Kommission zur Verbesserung des 
Arbeitsschutzes im Bergbau unter direkter 
Beteiligung der Gewerkschaften.

Mitglieder der Kommission sind auch sechs von den 
Gewerkschaften bestellte Fachleute.

Zu den Aufgaben gehören die Untersuchung 
sicherer Arbeitsweisen im Bergbau, die 
Unfallverhütung, die Förderung von 
Sicherheitskampagnen, die Beratung von 
Bergbaubehörden, die Ausarbeitung von 
Vorschriften sowie die Zulassung von 
Bergbauausrüstung.


